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VORWORT DEUTSCHER  

STÄDTE- UND GEMEINDEBUND

Lebenswerte Städte und Gemeinden sind fahrrad-

freundlich. Viele Kommunalverwaltungen haben in 

den letzten Jahren Radverkehrsbeauftragte eingestellt, 

gehen mit Diensträdern und betrieblichem Mobilitäts-

management selbst beispielhaft voran und vernetzen 

sich, um gute Lösungen für moderne Radinfrastruktur 

zu übertragen. Doch es sind gerade die Bürger*innen, 

die gegenüber der Kommunalpolitik eine noch weitrei-

chendere Stärkung des Radverkehrs einfordern. 

Gleichzeitig verdeutlichen Radentscheide und 

lebhafte Diskussionen über Einzelmaßnahmen immer 

wieder, dass der öffentliche Straßenraum ein knappes 

und bisweilen hart umkämpftes Gut ist. Auch wenn 

sich viele Menschen eine zeitgemäße Radinfrastruktur 

wünschen, nimmt die Zustimmung, beispielsweise 

für die Umwandlung von Parkraum zugunsten von 

Radinfrastruktur, vor der eigenen Haustür teils rapide 

ab. Dabei zeigen gerade die vielen Beispiele aus den 

Städten und Gemeinden, dass es gute Lösungen gibt, 

um das Miteinander der Verkehrsteilnehmenden und 

die Zustimmung zum Umbau der Städte zu erreichen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen 

und Anforderungen in den Städten, Quartieren und 

Gemeinden gibt es bei der Radinfrastruktur keine 

Lösung gemäß „One size fits all“. Kommunalverwaltung 

und Politik sind oft gefordert, Kompromisse zwischen 

den Interessengruppen auszuhandeln, beispiels-

weise wenn Radverkehrsführungen im Mischverkehr 

aufgrund begrenzten Straßenraums und fehlender 

Alternativen für den Kfz-Verkehr erforderlich sind.

Bei einem Thema sind sich viele Bürger*innen 

zunehmend einig: Der Klimaschutz spielt lokal eine 

immer größere Rolle. Die Förderung des Radverkehrs 

ist aktiver kommunaler Klimaschutz. Er stellt neben 

dem umfangreichen Ausbau von ÖPNV und der 

Verbreitung alternativer Antriebe einen ganz zentralen 

Baustein einer nachhaltigen Verkehrswende dar. Neben 

den ökologischen Vorteilen der Verkehrsverlagerung 

kann eine gut ausgebaute Radinfrastruktur zudem den 

Tourismus unterstützen und vor allem die Verkehrssi-

cherheit vor Ort erhöhen. 

Ein maßgebliches Hindernis bleiben die Kommunal-

finanzen, aber auch Engpässe in der Planung und bei 

dem erforderlichen Personal. Allein die kommunalen 

Investitionsrückstände in der Verkehrsinfrastruktur 

betragen aktuell über 37 Milliarden Euro. Es ist zu 

befürchten, dass sich die Defizite infolge der Corona-

Pandemie noch erhöhen. Hier gilt es, konsequent 

gegenzusteuern, indem die Radverkehrsprogramme 

von Bund und Ländern zugunsten eines flächende-

ckenden Infrastrukturausbaus aufgestockt werden. Es 

braucht diese Perspektive, damit Kommunen Personal 

einstellen und ihre Planungen für eine zukunftsge-

rechte Radinfrastruktur umsetzen können.

Mit dieser gemeinsamen Dokumentation, mittler-

weile in ihrer dritten Auflage, wollen der DStGB und der 

ADFC die Kommunen weiter motivieren, die Förderung 

des Radverkehrs voranzutreiben.

Berlin, im April 2021

Dr. Gerd Landsberg

Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte- und Gemeindebund

FOTO. BENJAMIN WESTHOFF
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VORWORT ADFC

Das Land ist in Bewegung. Gerade kleinere Städte 

und Gemeinden werden derzeit wieder gefragter für 

Familien, für gut ausgebildete Arbeitskräfte, die von 

zuhause aus arbeiten können. Dabei sind besonders 

die Kommunen attraktiv, die eine hohe Lebensqualität 

aufweisen, die Naherholung und stressfreies Pendeln 

ermöglichen und sich durch eine lebendige Stadtkultur 

auszeichnen. Das sind ganz häufig Städte, die Fuß- und 

Radverkehr und Intermodalität, also die Verknüpfung 

mit dem ÖPNV, ins Zentrum ihrer Verkehrsstrategien 

gesetzt haben. 

Bisher scheiterte die Umsetzung vieler Pläne auch 

am Geld, das ist nun nicht mehr so: zum ersten Mal 

finanziert auch das Bundesverkehrsministerium inne-

rörtliche Radverkehrsinfrastruktur und legt dabei 

großen Wert auf die Qualität der Maßnahmen. Nur 

wenn Radverkehrsnetze sicher, direkt und lückenlos 

sind, werden viele Menschen, darunter gerade auch 

Kinder und Ältere, das Rad nutzen. Kommunen können 

sich ihre Investitionen in Radverkehr fast vollständig 

durch den Bund bezahlen lassen, beim Sonderpro-

gramm Stadt & Land sind sogar die externen Planungs-

leistungen abrechenbar.

Dass der Umbau nicht Jahrzehnte dauern muss, 

zeigen uns die internationalen, jungen Fahrradstädte. 

Durch Schnellbaumaßnahmen können auch ohne 

grundhaften Umbau gute Erfolge erzielt werden. 

Dazu gehören geschützte Radfahrstreifen entlang 

von Hauptverkehrsstraßen, der Ausbau des Radnetzes 

durch Einrichtung von Fahrradstraßen und der gezielte 

Einsatz von modalen Filtern zur Verkehrsberuhigung in 

Quartieren. Für sie ist kein jahrelanger Planungsvorlauf 

notwendig, es bedarf keinerlei Tiefbauarbeiten und sie 

bringen schnell spürbare Verbesserungen für Radfah-

rende.

Mit dieser Broschüre soll Mut gemacht werden, diese 

Möglichkeiten zu nutzen, die manchmal emotionalen 

Debatten auszuhalten. Denn aus all unserer Erfahrung 

national wie international wissen wir: Radverkehr ist 

ein Gewinnerthema und Kommunen, die dabei mutig 

vorangehen, sind nach kurzer Zeit immer die lebens-

werteren, entspannteren und jüngeren Kommunen.

Berlin, im April 2021

Ludger Koopmann

ADFC Bundesvorstand Verkehr

FOTO: ADFC
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1 THE MOMENTUM IS NOW!  

1.1 NEUE MOBILITÄT  
BRAUCHT DAS LAND 

Im Zuge der Corona-Pandemie veränderte sich die 

Mobilität in den deutschen Kommunen abrupt. Insbeson-

dere im Frühjahr 2020 reduzierte sich das Verkehrsauf-

kommen insgesamt. Es kam jedoch auch zu einer Stärkung 

der Individualmobilität und hierbei insbesondere zu mehr 

Radverkehr in den Städten und Gemeinden. Doch auch 

bereits vor der Pandemie erlebte das Fahrrad vermehrte 

politische Aufmerksamkeit in Bund, Ländern und 

Kommunen. Hierbei stehen nicht nur die Großstädte im 

Fokus. Auch auf Pendlerstrecken aus dem Umland sowie 

in den Landkreisen, den Mittel- und Kleinstädten und den 

Gemeinden selbst wächst die verkehrliche Bedeutung des 

Fahrrads.

Die Verkehrsverlagerung zu klimafreundlichen Alter-

nativen bildet einen wesentlichen Baustein zur Errei-

chung der Klimaschutzziele im Verkehrssektor. Im Zuge 

des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung 

wurde daher die Förderung des Radverkehrs in Stadt und 

Land durch ein zusätzliches Sonderprogramm verankert. 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-

struktur (BMVI) hat in Folge dessen eine Radverkehrsof-

fensive gestartet und die Mittel für den Radverkehr stark 

aufgestockt. Während bislang insbesondere Modell- und 

Sonderprojekte gefördert wurden, verfolgt der Bund nun 

das Ziel durchgängiger Radverkehrsnetze in Deutschland 

und somit eines flächendeckenden Ausbaus der Infra-

struktur.

Gleichzeitig steigt der „Druck der Straße“. Mit Radent-

scheiden in vielen deutschen Städten und mittler-

weile auch einzelnen Bundesländern wenden sich die 

Radfahrenden an die Verantwortlichen in Politik und 

Verwaltung mit der konkreten Forderung nach besserer 

Radinfrastruktur. Sie geben somit auch Rückendeckung 

für die Verkehrswende, die viele Kommunen bereits seit 

Jahren vorantreiben. 

Nach Einschätzung des Zweirad-Industrie-Verband 

(ZIV) gibt es in Deutschland knapp 80 Mio. Fahrräder, 

Tendenz steigend. Die steigende Anzahl an E-Bikes (Im 

Jahr 2020 wurden 43,4 % mehr E-Bikes verkauft als im 

Jahre 2019) sorgt zudem dafür, dass auch längere Stre-

cken, bspw. im Pendelverkehr mit dem Fahrrad möglich 

sind. Das Potenzial für eine Verkehrsverlagerung zugun-

sten des Fahrrads ist entsprechend groß. Auch der Blick ins 

Ausland zeigt, was erreicht werden könnte. Während der 

Radverkehrsanteil am Modal Split in Deutschland noch 

rund elf Prozent beträgt, liegt er in den Niederlanden bei 

28 Prozent.

Mit Aktionen wie der „Kidical Mass” fordern immer mehr Bürger*innen den 
Ausbau der Radinfrastruktur in den Kommunen. Quelle: ADFC Dresden, 
Jürgen Ilchmann
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1.2 RADVERKEHR ALS  
ZENTRALER BAUSTEIN DER 
VERKEHRSWENDE

In den Städten und Gemeinden wird bereits seit vielen 

Jahren an der Umsetzung nachhaltiger Mobilitätskon-

zepte gearbeitet. Spätestens mit der Klimaschutzdebatte 

ist die Verkehrswende auch auf Bundesebene angekom-

men. Im Zuge des Klimaschutzprogramms 2030 und des 

Konjunktur- und Zukunftspakets der Bundesregierung in 

Folge der Corona-Pandemie wurden zusätzliche Förder-

mittel für die kommunale Verkehrswende zur Verfügung 

Im Jahr 2020 wurden rund 5,04 Mio. 
Fahrräder und E-Bikes verkauft, Grafik 
DStGB, Daten: Zweirad-Industrie-
Verband (ZIV) 

FAHRRADANKÄUFE 2018–2020

Quelle: Zweirad-Industrie-Verband (ZIV); Grafik: DStGB 2021
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gestellt. Diesen Weg gilt es, nun konsequent fortzusetzen 

und die Kommunen bei der Entwicklung nachhaltiger Mo-

bilitätssysteme stärker denn je zu unterstützen. Denn die 

Verkehrswende vor Ort ist komplex, benötigt Ressourcen 

und Zeit und hört nicht an Verwaltungsgrenzen auf. Nach 

der jahrzehntelangen Fokussierung auf den Autoverkehr 

wird der Erfolg zukünftiger Verkehrskonzepte auch an der 

Schaffung attraktiver Alternativen zum privaten Pkw ge-

messen. 

Für die Verkehrswende bedarf es eines ganzen Bauka-

stens an Maßnahmen, die eng ineinandergreifen. Dazu 

gehören der Ausbau des ÖPNV, der Umstieg auf alter-
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native Antriebe, sowie die Umsetzung neuer, oft digital 

vermittelter Mobilitätsformen wie Car- und Bikesharing. 

Der Radverkehr spielt hierbei neben dem Fußverkehr eine 

ganz entscheidende Rolle: Das Fahrrad bietet eine klima-

freundliche, platzsparende und günstige Alternative zum 

Auto für die kurzen und mittleren Distanzen. Darüber 

hinaus sind längere Wege durch Elektrofahrräder und 

in Verbindung mit dem ÖPNV möglich. Dieses Potential 

können Kommunen weiter heben.

Dass viele Menschen bereit sind auf das Rad umzu-

steigen und ganz nebenbei die Lebensqualität einer 

Kommune steigt, zeigen viele nationale und internationale 

Beispiele. Kommunen, die Platz für sicheren Radverkehr 

schaffen, sind attraktiv für Familien und gut ausgebil-

dete Fachkräfte. Städte und Gemeinden sind gefordert, 

Lösungen zu finden, welche die berechtigten Interessen 

vieler Nutzergruppen berücksichtigen. Gilt es doch glei-

chermaßen die sichere Mobilität der Menschen, den 

Klimaschutz aber auch die Anforderungen einer starken 

Wirtschaft und funktionierender Städte und Gemeinden 

im Auge zu haben. Dies gelingt am besten mit pragma-

tischer, zielgerichteter Verkehrspolitik und vor allem dem 

engen Dialog mit den Bürger*innen, der Zivilgesellschaft 

und Interessenvertreter*innen vor Ort. Viele Kommunen 

gehen diesen Weg, in dem sie alle relevanten Stakeholder 

bei der Entwicklung ihrer Mobilitätskonzepte einbeziehen 

und Maßnahmen frühzeitig und transparent kommuni-

zieren. Gerade dieses Aufgabenfeld der Kommunikation 

wird in Berichten erfolgreicher Praxisbeispiele bei der 

Radverkehrsplanung stets betont.

Quelle: Adobe Stock – lorenzophotoprojects
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2.2 OBJEKTIVE SICHERHEIT:  
VISION ZERO  
ALS ZIELMARKE  

Im Sinne einer hohen Aufenthalts- und Lebensqua-

lität in den Städten und Gemeinden sollten bei Planung, 

Bau und Umgestaltung von Straßenräumen stets alle 

Menschen im Blick stehen. Denn neben wichtigen 

Verkehrsfunktionen sollten Straßenräume insbesondere 

auch Orte des Lebens sein. Gemäß der Orientierung am 

Leitbild der „Vision Zero“ sollte das Verkehrssystem so 

sicher und fehlerverzeihend werden, dass tödliche oder 

schwere Unfälle nicht mehr vorkommen. Die Kommunen 

sind hierbei in vielerlei Hinsicht gefordert und können 

zu Erreichung des Leitbilds durch den Bau von sicherer 

Verkehrsinfrastruktur, die Anordnung reduzierter 

Geschwindigkeiten und Einrichtung verkehrsberuhigter 

Zonen sowie durch die konsequente Überwachung und 

Ahndung von Regelverstößen beitragen. Insbesondere 

der Entschärfung von Unfallschwerpunkten kommt dabei 

eine entscheidende Bedeutung zu. Getrennte Ampel-

schaltungen können beispielsweise schwere und häufig 

tödlich verlaufende Abbiegeunfälle mit Schwerlastver-

kehr verhindern. Sichtbeziehungen sind ein entschei-

dendes Element für die Sicherheit von Radfahrenden, 

im Kreuzungsbereich aber auch darüber hinaus. Die 

Unfallforschung der Versicherer (UDV) konnte in einer 

Unfallanalyse zudem nachweisen, dass fast jeder fünfte 

Verkehrsunfall mit Radfahrenden oder zu Fuß Gehenden 

im Zusammenhang mit parkenden Autos steht.

2 VERKEHRSSICHERHEIT  

IM FOKUS 

Abbiegeunfälle mit LKW – eine häufige Ursache schwerer oder 
tödlicher Unfälle für Radfahrende 

Quelle: ADFC

Parken und Halten auf Schutzstreifen oder Radfahrstreifen verursacht 
gefährliche Situationen für Radfahrende. Quelle: DVR, Martin Lukas
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2.2 SUBJEKTIVE SICHERHEIT: 
DANN STEIGEN  
MENSCHEN AUFS RAD!

Für die Förderung des Radverkehrs ist es gleichzeitig 

von zentraler Bedeutung, die Radverkehrsinfrastruktur 

so zu gestalten, dass die meisten Menschen sie auch als 

sicher und komfortabel wahrnehmen. Empfinden die 

Menschen viel Stress beim Radfahren, werden sie sich 

für ein anderes Verkehrsmittel entscheiden. Der empfun-

dene oder befürchtete Stress richtet sich dabei nach den 

Streckenabschnitten, an denen der Stress am größten ist. 

Beispielsweise kann eine Kreuzung mit hohem Stresslevel 

auf einer ansonsten problemlos mit dem Rad zu befah-

renden Strecke dazu führen, dass das Fahrrad von vielen 

Nutzergruppen nicht als Verkehrsmittel gewählt wird. 

Subjektive Sicherheit spielt insbesondere für die Mehr-

heit der (potentiellen) Radfahrenden eine Rolle, die sich 

nach entsprechenden Befragungen als „interessiert, aber 

besorgt“ beschreiben lassen. Diese Gruppe fährt derzeit 

nicht Rad, würde es aber tun, wenn sie sich sicher fühlten. 

Damit hat diese Gruppe das höchste Umstiegspotential 

von anderen Verkehrsmitteln auf das Rad. Wer den Radver-

kehrsanteil in seiner Kommune maßgeblich erhöhen will, 

muss genau diese Gruppe in den Fokus nehmen und 

eine Radverkehrsinfrastruktur schaffen, auf der sich alle 

Menschen sicher fühlen.

Bei der Planung von Fahrradinfrastruktur ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, für 

wen geplant wird. Die größte Gruppe sollte im Fokus stehen: Menschen, die gerne 

Radfahren würden, dies aber von komfortabler Infrastruktur abhängig machen. 
Quelle: ADFC

Diese Einteilung von Radfahrenden in 

vier Gruppen stammt vom Radver-

kehrsbeauftragten der Stadt Portland/

USA, Roger Geller. Dass diese Typologie 

im Grundsatz auch für Deutschland 

gilt, verdeutlichen u. a. die Ergebnisse 

des Fahrradklimatests.
Grafik: DStGB

VIER TYPEN VON RADFAHRENDEN

Quelle: Portland/USA; Grafik: DStGB 2021
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2.3 AKTEURE + PARTNER 

ANSPRECHPARTNER*INNEN & EXPERTISE

VERKEHRS- 
SICHERHEIT  
ALLGEMEIN

Deutscher Verkehrssicher-
heitsrat (DVR)

Deutsche Verkehrswacht

Unfallforschung der  
Versicherer (UDV)

...

SPEZIELLE THEMEN 
ODER ZIELGRUPPEN

Bund gegen Alkohol und  
Drogen im Straßenverkehr

Deutscher Kinderschutzbund 

...

BELANGE VOR ORT Verkehrswacht, ADFC und 
Ortsgruppen weiterer Vereine 
und Verbände 

Themenspezifisch weitere 
Akteure wie z. B. Speditionen, 
IHK zum Thema Lkw-Abbie-
geunfälle. 

VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT VOR ORT

Die konkrete Verkehrssicherheitsarbeit in den 

Kommunen wird insbesondere in Unfallkommissionen 

und bei Verkehrsschauen geleistet. In den Unfallkommis-

sionen arbeiten Straßenverkehrsbehörde, Straßenbau-

behörde und Polizei eng zusammen, um zu ermitteln, 

wo sich Unfälle häufen, worauf diese zurückzuführen 

sind und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, 

um unfallbegünstigende Besonderheiten zu beseitigen. 

Einzelheiten sind in entsprechenden Erlassen der Länder 

geregelt. Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) bietet 

zudem Informationen zur Aus- und Fortbildung für die 

Unfallkommissionsarbeit sowie diverse Arbeitshilfen an.  

Zur Überprüfung der Verkehrszeichen und Verkehr-

seinrichtungen nehmen die Straßenverkehrsbehörden 

alle zwei Jahre eine umfassende Verkehrsschau vor. Auf 

Straßen von erheblicher Verkehrsbedeutung und überall 

dort, wo sich Unfälle häufen findet diese jährlich statt. 

An den Verkehrsschauen beteiligen sich die Polizei und 

die Straßenbaubehörden. Zudem werden die Träger der 

Straßenbaulast, die öffentlichen Verkehrsunternehmen 

und ortsfremde Sachkundige eingeladen. Auch die Orts-

gruppen des ADFC bieten sich als Vertretung der Verkehrs-

teilnehmenden an.

Quelle:  finecki - Fotolia.com
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Das Erreichen eines höheren Radverkehrsanteils steht in 

engem Verhältnis zum Vorhandensein einer qualitativ hoch-

wertigen Radverkehrsinfrastruktur. In der Fachdebatte weit-

gehend anerkannt ist, dass die meisten Menschen attraktive 

Radwege bevorzugen, die vom Kfz-Verkehr physisch oder 

räumlich getrennt sind. Dies trifft insbesondere auf Frauen, 

Kinder und ältere Menschen zu. Umfragen und Studien zum 

subjektiven Sicherheitsgefühl von Radfahrenden bei der 

Nutzung belegen eine deutliche Präferenz für geschützte 

Führungsformen. So zeigt der Fahrrad-Monitor Deutsch-

land 2019, dass sich 44 % der Befragten im Straßenverkehr 

nicht sicher fühlen, wenn sie Rad fahren. Dies gaben insbe-

sondere ältere Menschen und Frauen an. Noch deutlicher 

sind die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests 2018, bei 

dem ausschließlich Radfahrende befragt wurden, darunter 

viele Alltagsradler*innen, die regelmäßig oder sogar täglich 

mit dem Fahrrad unterwegs sind. Von ihnen gaben 81 % an, 

dass es ihnen wichtig oder sehr wichtig ist, vom Kfz-Verkehr 

getrennt fahren zu können.

3 DURCHGÄNGIGE +  
HOCHWERTIGE  
RADNETZE 

3.1 SEPARATE INFRASTRUKTUR,  
WO IMMER MÖGLICH

Die Radfahrenden sprechen sich deutlich für separate Führungsformen aus. 
Quelle: ADFC-Fahrradklimatest 2018

     81 % der Radfahrenden ist es 
wichtig  oder sehr wichtig, an einer 
Straße getrennt vom Autoverkehr 
unterwegs zu sein.“

„
Quelle: artpritsadee - Adobe Stock
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„KLASSISCHE” FÜHRUNGSFORMEN + IHRE EIGNUNG  
FÜR DIE FÖRDERUNG DES RADVERKEHRS

Mischverkehr auf der Fahrbahn ist die Standardsituation auf allen von Kfz-Verkehr 
wenig belasteten Straßen mit niedrigen Geschwindigkeiten.

Eignung zur Förderung des Radverkehrs: Die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr 
ist nur auf Straßen mit wenig Kfz-Verkehr und Geschwindigkeiten bis 30 km/h sinnvoll. 
Dazu gehören verkehrsberuhigte Bereiche, Tempo 30 Zonen, ruhige Anwohnerstraßen 
mit wenig Pkw- und so gut wie keinem Lkw-Verkehr sowie Fahrradstraßen auf denen 
Radfahrende Vorrang haben (vgl. 4.2. Fahrradstraßen). Andere Straßen sind für die ge-
meinsame Fahrbahnnutzung von Auto- und Radverkehr zur Förderung des Radverkehrs 
nicht geeignet.

Radfahrstreifen sind auf der Fahrbahn abmarkierte Sonderwege, die dem Radverkehr 
vorbehalten sind. Sie gelten als benutzungspflichtige Radwege und werden gemäß StVO 
beschildert. Juristisch sind sie nicht Teil der Fahrbahn. Radfahrstreifen dürfen außer an 
Kreuzungen und Zufahrten sowie zum Erreichen von Parkplätzen nicht von Kfz überfah-
ren werden. Parken und Halten auf Radfahrstreifen ist ausdrücklich verboten. Radfahr-
streifen werden häufig verwechselt mit Schutzstreifen, die von Kfz überfahren werden 
dürfen und damit keine eigenständige Radverkehrsinfrastruktur darstellen. Schutzstrei-
fen sind durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet. 

Eignung zur Förderung des Radverkehrs: Schutzstreifen schneiden in Bezug auf die 
subjektive Sicherheit nicht gut ab. Sie werden zudem häufig als Parkstreifen missbraucht 
und der Sicherheitsabstand beim Überholen nicht eingehalten. Zum Teil gilt dies auch 
für Radfahrstreifen. Ausreichend breite Radfahrstreifen können eine gut geeignete Füh-
rungsform für den Radverkehr an Hauptverkehrsstraßen mit bis zu 50 km/h sein. Sie sind 
aber nur dann sicher und komfortabel genug für alle Altersgruppen und Nutzertypen, 
wenn sie folgende Bedingungen erfüllen: Sie sind so breit, dass sie das komfortable 
Überholen, Nebeneinanderfahren und die Nutzung moderner Fahrradtypen ermög-
lichen. Ferner bieten sie genügend Sicherheitsabstand zu fahrenden und parkenden 
Kfz. Denn Parkstreifen neben Radfahrstreifen vermindern die Sicherheit durch poten-
tielle „Dooring”-Unfälle und fehlende Sichtbeziehungen. Radfahrstreifen sollten daher 
deutlich breiter sein, als bisher in der ERA vorgesehen. Insbesondere an mehrspurigen 
Hauptverkehrsstraßen mit viel Kfz-Verkehr, hohen Geschwindigkeiten und/oder hohem 
Parkdruck sollten sie als geschützte Radfahrstreifen zusätzlich mit einer Sperrzone oder 
Trennelementen ausgestattet werden (vgl. 4.1.). 

Baulich angelegte Radwege (vgl. auch 5.1.) sind Sonderwege für den Radverkehr. Sie 
sind baulich von der Fahrbahn und vom Gehweg getrennt, beispielsweise durch Borde, 
Park- oder Grünstreifen.

Eignung zur Förderung des Radverkehrs: Moderne bauliche Radwege sind als Führungs-
formen für Hauptverkehrsstraßen mit Tempo 50 und höheren Kfz-Geschwindigkeiten so-
wie bei starkem Kfz-Verkehr sehr gut geeignet, wenn sie eine verkehrssichere Gestaltung 
haben und hohen Fahrkomfort besitzen. An Kreuzungen ist es wichtig, den abbiegenden 
Kfz-Verkehr so zu führen, dass er den Radverkehr rechtzeitig im Sichtfeld hat.

Gemeinsame Geh- und Radwege sind eine vom Kfz-Verkehr getrennte Mischfläche für 
den Fuß- und Radverkehr. Menschen zu Fuß und mit dem Rad nutzen die Fläche gemein-
sam bei gegenseitiger Rücksichtnahme. 

Eignung zur Förderung des Radverkehrs: Gemeinsame Geh- und Radwege sind sowohl 
für den Rad- als auch für den Fußverkehr nur eingeschränkt geeignet. Sie stellen als se-
parate Führungsform eine Alternative für Radfahrende dar, die lieber räumlich getrennt 
vom fließenden Kfz-Verkehr fahren möchten. Gleichzeitig ermöglicht die Mischung 
jedoch häufig weder komfortables Radfahren noch zu Fuß gehen. Die gemeinsame Füh-
rung sollte daher nur bei sehr geringem Rad- und Fußverkehr (z.B. bestimmte Landstra-
ßen außerorts) eingesetzt werden sowie dort, wo bessere Lösungen aus Platzgründen 
tatsächlich ausgeschlossen sind.

Bilder Quelle: ADFC
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3.2 ANFORDERUNGEN  
AN GUTE RADNETZE

Grundlage einer guten Radinfrastruktur ist die Netz-

planung. Als Folge der jahrzehntelangen autogerechten 

Stadt- und Mobilitätsgestaltung verfügt jedoch der 

Rad- und Fußverkehr in Deutschland häufig nicht über 

ausreichende Flächen im Straßenraum. Durchgehende 

Verbindungen, auf denen sich die Mehrheit der Radfah-

renden sicher fühlt, sind jedoch für nutzerfreundliche 

Radwegenetze unabdingbar. Gute Radverkehrsnetze 

dürfen daher kein Stückwerk sein, sondern weisen eine 

durchgängige, verlässliche Qualität aus. Als anerkannte 

Richtlinien für die Qualität von Radwegenetzen können 

fünf Hauptanforderungen genannt werden: Sicherheit, 

Kohärenz, Direktheit, Komfort und Attraktivität.

Die Stadt Regensburg baut ihr Radnetz sukzessive weiter aus. Mit neuen Routen 
(orange) wird das Radnetz erweitert und es werden vorhandene Lücken geschlossen.
Quelle: Stadt Regensburg / Inovaplan

Auch wenn diese idealtypischen Qualitätskriterien 

auch in internationalen Vorreiterstädten des Radverkehrs 

nicht durchgängig zur Anwendung kommen können, wird 

das Radfahren für mehr Menschen attraktiver, je mehr 

von ihnen vor Ort umgesetzt werden. Die Anforderungen 

bilden daher eine Zielmarke für fahrradfreundliche Städte 

weltweit. Gleichzeitig lassen sich mit ihnen auch Qualität 

und Komfort der bestehenden Radverkehrsanlagen beur-

teilen.
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FÜNF HAUPTANFORDERUNGEN FÜR GUTE + SICHERE RADVERKEHRSNETZE

SICHERHEIT GUTE RADWEGENETZE…

...   sind verkehrssicher und werden von den Nutzer*innen auch so wahrgenommen.  
       Sie besitzen daher   eine hohe Nutzerakzeptanz.
...   maximieren durch eine fehlerverzeihende Gestaltung (Leitbild: Vision Zero) die Verkehrssicherheit von  
       Radfahrenden und vermeiden dadurch tödliche und schwere Unfälle. Bei Bedarf räumen sie dazu dem 
       Radverkehr Vorrang vor dem Kfz-Verkehr ein.
...   trennen Radverkehr und Kfz-Verkehr bei hohen Geschwindigkeiten (>30 km/h) und hohem  
       Verkehrsaufkommen.
...   verfügen über sichere Kreuzungen.
...   bieten Radfahrenden immer eine bequeme Strecke, sind stressarm zu befahren und bieten ein  
       hohes Maß an persönlicher/sozialer Sicherheit. Routen, die nachts befahren werden, sind beleuchtet.

KOHÄRENZ GUTE RADWEGENETZE…

...   sind engmaschig und durchgängig ohne Unterbrechung befahrbar.

...   verbinden alle Ausgangs- und Zielpunkte des Radverkehrs. Sie ermöglichen den direkten Zugang zu  
       und innerhalb aller Zentren für Beschäftigung, Bildung, Einzelhandel, von kommunalen Einrichtungen 
       und in den (Wohn-) Quartieren.
...   besitzen eine einheitliche Qualität: Sie sind durch die Verwendung einheitlicher Standards und  
       Designs klar und eindeutig erkennbar und verfügen auf der gesamten Länge über eine konstante  
       Qualität, einschließlich gut gelegener Fahrradabstellanlagen. Sie bieten ein einheitliches  
       durchgehendes Schutzniveau und gewährleisten eine freie Routenwahl.
...   sind gut mit dem öffentlichen Verkehr verknüpft.

DIREKTHEIT GUTE RADWEGENETZE…

...   orientieren sich an Wunschlinien, also möglichst direkten Verbindungen von Tür zu Tür. Sie beschränken  
       Umwege und Zeitverzögerungen (an Kreuzungen) für den Radverkehr auf ein Minimum.  
       So wird Radfahren zwischen Wohngebieten und zu wichtigen Zielen zur angenehmsten und  
       einfachsten Art der Fortbewegung.
...   machen den Radverkehr durch direkte Routenführungen und die Erteilung von Vorrang  
       konkurrenzfähig zum Kfz-Verkehr.
...   basieren auf einer direkten Routenführung sind umwegefrei und logisch geführt.

KOMFORT GUTE RADWEGENETZE…

...   sind einfach und sicher befahrbar und gewährleisten einen schnellen Ablauf des Radverkehrs.

...   verfügen über gut ausgebaute Breiten und Kurvenradien. Sie vermeiden komplizierte Fahrmanöver  
       und anspruchsvolle Steigungen.
...   besitzen eine glatte, rutschfeste Oberfläche und sind frei von Hindernissen.
...   sind in einem guten Unterhaltungszustand, werden entwässert und von Verschmutzungen und  
       Ablagerungen (einschließlich Winterdienst und Grünschnitt) freigehalten.
...   vermeiden enge Flächen, die mit dem Fußverkehr geteilt werden müssen.

ATTRAKTIVITÄT GUTE RADWEGENETZE…

...   sind attraktiv und gut gepflegt. Sie laden zum Radfahren ein.

...   sind so geplant und gestaltet, dass sie für Radfahrende zu jeder Tages- und Nachtzeit und  
       wetterunabhängig attraktiv sind.
...   sind gut in ihre Umgebung integriert und komplettieren diese. Sie verbessern die  
       Aufenthaltsqualität und die Stadtgestaltung und erhöhen die öffentliche Sicherheit.



15

3.3 LÜCKENSCHLUSS  
AUF DEM LAND 

Für die Schließung von Netzlücken auf dem Land 

können neben straßenbegleitenden Radwegen u.a. auch 

landwirtschaftliche Wege, Forstwege oder touristische 

Wege in Betracht kommen. Sie sollten daher bei der 

Netzplanung, gerade auf Streckenabschnitten außerorts 

und der Verknüpfung zwischen den Orten berücksichtigt 

werden. Die oft asphaltierten Wirtschaftswege nutzen 

schließlich auch Radfahrende gerne.

In Abstimmung zwischen Gemeinde- und Kreisebene 

werden im ländlichen Raum vielerorts Netzkonzepte 

entwickelt und umgesetzt. Bund und Länder können 

hierbei maßgeblich unterstützen, beispielsweise durch 

die Förderung baulich angelegter Radwege entlang von 

Gemeinde- und Kreisstraßen oder die Finanzierung von 

straßenbegleitenden Radwegen an Bundes- und Landes-

straßen.
Auf dem Land bilden Freizeitradwege und Wirtschaftswege einen wichtigen Teil des 
Radnetzes. Quelle: ADFC, April Agentur (gross); ADFC, Felix Wells (klein)
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Es ist möglich, auch in kurzer Zeit und mit überschau-

baren Ressourcen ein komfortables und sicheres Radnetz 

einzurichten und damit die entscheidenden Vorausset-

zungen zu schaffen, um den Radverkehrsanteil einer 

Kommune zu erhöhen. Dafür gibt es viele einfach zu 

errichtende Lösungen für den Radverkehr und Möglich-

keiten zur raschen Veränderung des öffentlichen Stra-

ßenraums. Diese reichen von temporären Maßnahmen 

bis hin zur dauerhaften Schnellausbaulösung. Ebenso wie 

aufwendige, moderne bauliche Radwege sind Schnel-

lausbau-Radwege für die dauerhafte Nutzung über Jahre 

hinweg geeignet.

So sind Elemente wie geschützte Radfahrstreifen, 

Fahrradstraßen und modale Filter (bauliche Sperren für 

den Kfz-Verkehr) zeitnah und kostengünstig umzusetzen. 

Durch ihre schnelle Umsetzbarkeit sind sie auch gut 

geeignet, um Fördergelder mit kurzer Laufzeit (derzeit z.B. 

das Sonderprogramm Stadt und Land, siehe Kapitel 7.1.) 

für den Ausbau des kommunalen Radnetzes einzusetzen. 

Geschützte Radfahrstreifen besitzen beispielsweise eine 

hohe Flexibilität hinsichtlich der einsetzbaren Materialien 

und können kurzfristig nachjustiert werden und damit 

präziser an Anforderungen der Planung und Verkehrssi-

cherheit sowie an die Bedürfnisse der Radfahrenden ange-

passt werden.

4 ELEMENTE FÜR DEN  
SCHNELLEN NETZAUSBAU

4.1 GESCHÜTZTE  
RADFAHRSTREIFEN

Geschützte Radfahrstreifen (engl. Protected Bike 

Lanes) sind ein relativ junges Entwurfs- und Gestaltungse-

lement für Radverkehrsanlagen, das in den USA entwickelt 

wurde und inzwischen schon erfolgreich von vielen deut-

schen Kommunen adaptiert wurde. Sie stellen eine Weiter-

entwicklung des konventionellen Radfahrstreifens dar. 

Geschützte Radfahrstreifen werden direkt auf der Fahr-

bahn angelegt. Sie lassen sich durch Umwandlung einer 

Kfz-Fahrspur oder eines Parkstreifens schnell einrichten 

und sind durch Trennelemente (z. B. Baken, Poller, Blumenk-

übel) sowie durch markierte Schutzzonen von den Fahr- 

und Parkspuren der Autos klar getrennt. Auf diese Weise 

erhalten Radfahrende einen eigenen geschützten Raum, 

der den Komfort und das Sicherheitsempfinden deutlich 

verbessert. Das Fahren, Halten und Parken von Kfz auf den 

Radfahrstreifen wird verhindert. Zudem tragen die breiten 

Schutzzonen zum Kfz-Verkehr zur Einhaltung des Sicher-

heitsabstandes bei. Vom Fußverkehr sind sie meist durch 

die Bordsteinkante getrennt.

Geschützte Radfahrstreifen bieten eine gute und 

kostengünstige Möglichkeit, um kurzfristig und nachhaltig 

bestehende Lücken im Radwegenetz zu schließen, da sie 

auf bereits vorhandenen Fahrspuren angelegt werden und 

lediglich die Installation von Trennelementen und neue 

Markierungen erfordern. Ihr Einsatz bietet sich vor allem 

entlang von Hauptverkehrsstraßen mit viel Kfz-Verkehr 

und hohen Geschwindigkeiten über 30 km/h an. Dies gilt 

insbesondere an Straßen mit viel Stress für Radfahrende, 

sei es durch mehrere Kfz-Fahrspuren, viel Lkw- und Busver-

kehr und häufigen Konflikten durch Falschparken und 

Halten in der zweiten Reihe.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit empfiehlt es sich, 

geschützte Radfahrstreifen in der Regel im Einrichtungs-

verkehr an beiden Richtungsfahrbahnen zu planen und 

anzulegen.

Geschützter Radfahrstreifen Holzmarktstraße, Berlin-Friedrichshain. 
Quelle: Philipp Böhme via Qimby 
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EXKURS 
 POP-UP-BIKELANES

Eine Sonderform der geschützten Radfahrstreifen ist 

das neue Planungsinstrument der Pop-up-Bikelanes 

(temporäre Radfahrstreifen). Berlin, Hamburg, 

München, Darmstadt und weitere Städte haben im Jahr 

2020 Kfz-Fahrspuren zugunsten des Radverkehrs umge-

nutzt. Der vorübergehende Charakter dieser Radver-

kehrsinfrastruktur wird daraus deutlich, dass ähnlich 

wie an Baustellen gelbe Fahrbahnmarkierungen und 

rot-weiße Leitbaken verwendet werden. Gelbe Markie-

rungen heben die weißen Markierungen vorüberge-

hend auf. Diese müssen daher nicht aufwändig entfernt 

werden. Temporäre Radfahrstreifen werden ebenfalls 

nach § 45 StVO angeordnet. 

Die Anlage von Pop-up-Bikelanes ist besonders gut 

dafür geeignet, die lange Phase von einem politischen 

Beschluss bis zur Umsetzung einer Radverkehrsanlage 

zu überbrücken. Das kann der Fall sein, weil beispiels-

weise auf Leitungsarbeiten gewartet werden muss, die 

Planungs- und Umsetzungskapazitäten den Prozess 

verzögern oder weil es akuten Handlungsbedarf gibt. 

Während der Bau von Infrastruktur meist nur wenig 

Spielraum für Nachjustierung lässt, bieten die Pop-up-

Bikelanes mehr Flexibilität für Evaluierung und iterative 

Anpassung.

Pop-up-Bikelane in Berlin-Kreuzberg. 
Quelle: Peter Broytman via Qimby
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4.2 FAHRRADSTRASSEN

Fahrradstraßen besitzen eine wichtige Funktion für das 

Radwegenetz. Voraussetzung ist eine hohe oder zu erwar-

tende hohe Radverkehrsdichte. Sie können als Teil von 

komfortablen Radverbindungen in Nebenstraßen umge-

setzt werden. Sie müssen aber als spezifische Führungs-

form des Radverkehrs klar und eindeutig erkennbar sein 

und möglichst einheitlich gestaltet werden. In Fahrrad-

straßen sollte kein Durchgangsverkehr ermöglicht werden 

und der Radverkehr sollte an Kreuzungen sowie Einmün-

dungen Vorrang erhalten. Es sollten Sicherheitstrenn-

streifen zum ruhenden Verkehr markiert und die Flächen 

für diesen sollten bei Bedarf reduziert werden. Idealerweise 

sind Fahrradstraßen zudem klar und eindeutig erkennbar 

und möglichst einheitlich gestaltet. Um Kfz-Durchgangs-

verkehre zu unterbinden, sind modale Filter oder gegen-

läufige Einbahnstraßen gut geeignet. Fahrradstraßen 

müssen lediglich angeordnet werden. Die Beschilderung 

kann provisorisch erfolgen, ebenso wie die Markierungen. 

Für den Fall einer Neugestaltung der Straße sind weitere 

bauliche Maßnahmen wie die Errichtung gepflasterter 

Mittelstreifen oder eingefärbter Asphalt sinnvoll. Solche 

Elemente einer Premium-Fahrradstraße erhöhen Erkenn-

barkeit, Qualität und Komfort. Im Sommer 2021 erscheint 

ein Leitfaden des Deutschen Institut für Urbanistik und der 

Bergischen Universität Wuppertal für die Gestaltung von 

Fahrradstraßen.
Vor und nach der Einrichtung der Fahrradstraße Friesenwall in Köln. 
Quelle: verenafotografiert.
























































